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Gesamtarbeitsverträge
EURO 08, Formel1-Weltmeisterschaft, Street 

Parade, 100 Sender auf dem Fernseher, Billig-

ferien in der Karibik oder auf Bali, die tollsten 

Promi-Geschichten in Zeitschriften und Zei-

tungen – wir amüsieren uns zu Tode. So lautete 

wenigstens einer der bemerkenswertesten Bü-

chertitel von Neil Postman, der uns mit seinem 

Buch 1985 sagen wollte: das Fernsehen macht 

aus uns ungebildete, schlecht informierte Kon-

sumenten, die zu keinem ernsthaften öffentli-

chen Diskurs mehr fähig sind. 

Diese Beurteilung ist im Ansatz richtig und es 

gibt immer mehr Menschen, die nicht mehr be-

greifen, wo unsere Gesellschaft auf Elementa-

rem, das heisst auf dem ABC aufbaut. Zum ABC 

gehören Gesamtarbeitsverträge. 

In allen westlichen Gesellschaften existieren 

sie. Zwar hören wir meist nicht von ihnen resp. 

nur im Zusammenhang mit einem Streik. Die-

ser findet selten bis nie in der Schweiz statt, 

sondern immer im Ausland. Der Grund dafür 

liegt in der Sozialpartnerschaft und dem Selbst-

verständnis, das wir in der Schweiz pflegen. 

Die Angestelltenvereinigung Region Basel setzt 

sich vehement für gute Arbeitsbedingungen im 

Verkauf ein. 

Trotzdem sind im Verkauf sehr wenige Ange-

stellte organisiert. Verkäuferinnen und Verkäu-

fer kümmern sich selber nicht um ihre eigenen 

Arbeitsbedingungen und trotzdem macht sich 

die ARB – zusammen mit Syna und der Unia – 

für sie stark. 

Jede Gesellschaft hat eine Hierarchie.  Ausgebil-

detes, gut qualifiziertes Verkaufspersonal stand 

früher in unserer gesellschaftlichen Hierarchie 

oben. Wer heute im Verkauf arbeitet «macht halt 

nichts anderes». Es gibt auch Ausnahmen: Coop 

gelingt es, ein gutes Image – auch für seine An-

gestellten – aufzubauen. Trotzdem: Eine solche 

gesellschaftliche Wertung hat Auswirkungen. 

Wenn es den Sozialpartnern gelingt, den Ver-

kauf wieder vermehrt mit Beratung in Zusam-

menhang zu bringen, steigt auch das Ansehen 

der Angestellten und damit die Löhne.

Die Sozialpartner wol-
len in diesem Jahr neue 
Arbeitsbedingungen 
aushandeln und den 
Vertrag auf eine neue 
Ebene stellen.

Ob dies gelingen wird, ist offen, aber für die 

Region wichtig. Nur – um nochmals auf Neil 

Postman zurückzukommen – wird sich leider 

fast niemand dafür ernsthaft interessieren. Das 

Resultat dürfte aber nachhaltiger sein als das 

Problem, dass die Schweizer Fussballnational-

mannschaft an der Euro 08 im Spiel gegen .... 

in der 83. Minute ungerechtfertigt einen Penalty 

erhalten hat. 

Editorial
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1 Kommission für Kinder-
zulagen BS 
Am 26. November 2006 hat das 

Schweizer Volk das Bundesgesetz 

über Familienzulagen (FamZG) angenommen. 

Das Gesetz geht auf eine Volksinitiative von Tra-

vail Suisse zurück. Dieses Gesetz bringt auch 

für den Kanton Basel-Stadt einige Änderungen 

mit sich, welche im Rahmen eines neuen kan-

tonalen Familienzulagengesetzes umgesetzt 

werden können. 

Das Bundesgesetz über Familienzulagen wird 

voraussichtlich auf den 1. Januar 2009 in Kraft 

treten. Das kantonale Einführungsgesetz zum 

Bundesgesetz über die Familienzulagen (EG-

FamZG) wird voraussichtlich auf das gleiche 

Datum hin neu geordnet werden. 

Die Kommission für Kinderzulagen BS behan-

delte anlässlich von zwei Sitzungen im Berichts-

jahr diejenigen Themenbereiche, bei denen dem 

Kanton Handlungsspielraum zusteht. 

Die ARB hat sich in der Kommission unter ande-

rem dafür eingesetzt, dass Selbständigerwer-

bende ebenfalls unter die Anspruchsberechti-

gung für Kinderzulagen fallen. 

Des Weiteren war es ein Anliegen der ARB, dass 

auf die Einführung eines Lastenausgleiches un-

ter allen im Kanton Basel-Stadt anerkannten 

Familienausgleichskassen verzichtet wird. 

Mit der Einführung des 
Lastenausgleichs  
würde ein enormer und 
unverhältnismässiger 
Aufwand verursacht, 
welcher den Bezügern 
von Familienzulagen 
nichts nützt. 

Sowohl die Anspruchsberechtigung für Selb-

ständigerwerbende sowie der Verzicht auf die 

Einführung des Lastenausgleiches wurden in 

der Kommission schliesslich gutgeheissen.

Das kantonale Einführungsgesetz zum Bundes-

gesetz (EG-FamZG) wird im Anschluss an die 

Beratungen in der Kommission abschliessend 

ausgearbeitet und dem Grossen Rat im Rah-

men eines Gesetzesvorschlages vorgelegt. Auf 

eine Vernehmlassung wurde verzichtet, da alle 

Personengruppen in der Kommission vertreten 

gewesen sind.
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insbesondere die Frage, ob die notwendigen 

Quoten für eine AVE (gemäss Art. 2 Ziff. 3 AVEG) 

noch erreicht werden können. Bis im Frühling 

2008 sollte spätestens ein Entscheid von Seiten  

der beteiligten Arbeitgeberverbände vorliegen, 

da es ansonsten – rein zeitlich gesehen – für 

die Durchführung des Bewilligungsverfahrens  

des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-

ments knapp werden könnte. 

Mit Schreiben vom 10. August 2007 wurde die 

ARB von Seiten des Gewerbeverbandes zu ei-

ner Stellungnahme für eine Öffnung der Ge-

schäfte an allen vier Sonntagen während der 

Euro 08 zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr 

aufgefordert. In Berücksichtigung des Schrei-

bens des Staatssekretariates für Wirtschaft 

(SECO) an die Vollzugsbehörden des Arbeits-

gesetzes wurde darauf verzichtet, generell 

gegen eine Öffnung der Geschäfte an den 

vier Sonntagsspieltagen zu argumentieren. 

Nach Ansicht des SECO ist die EURO 2008 für  

die Schweiz ein besonderes, einmaliges Ereig-

nis, welches eine Beschäftigung von Personal 

an Sonntagen ausnahmsweise rechtfertigt.

Damit sei das «dringende Bedürfnis» für eine 

Ausnahmebewilligung nach Arbeitsgesetz ge-

geben. Die ARB hat zusammen mit Unia und 

Syna in ihrer Stellungnahme vom 22. August 

2007 gegenüber dem Gewerbeverband darauf 

hingewiesen, dass einer Öffnung der Verkaufs-

geschäfte an den erwähnten Sonntagen nur 

dann zugestimmt werden kann, wenn einerseits 

die Sicherheit für das Verkaufspersonal ge-

währleistet ist und andererseits sichergestellt 

wird, dass nicht dieselben Arbeitnehmenden 

an sämtlichen Sonntags-Spieltagen eingesetzt 

werden. Selbstverständlich müssen zusätzlich 

die arbeitsgesetzlichen Kompensationsrege-

lungen eingehalten werden.

2 Vereinbarung für den 
Detailhandel im  
Kanton Basel-Stadt
Die Paritätische Kommission hat 

sich im Berichtsjahr am 23. Mai 2007, am 29. 

Juni 2007 sowie am 6. September 2007 zu Sit-

zungen zusammengefunden. Hauptthematas 

waren die Prüfung der Gleichwertigkeit von An-

stellungsbedingungen der Betriebe Tally Weijl,  

Fielmann, Sasch sowie die Allgemeinverbind-

licherklärung (AVE) der Vereinbarung für den 

Detailhandel im Kanton Basel-Stadt. Betref-

fend die Anerkennung der Gleichwertigkeit von 

Anstellungsbedingungen wurden Gespräche 

mit den Betrieben aufgenommen. Durch diese 

Kontaktaufnahme konnte eine Verbesserung 

der Anstellungsbedingungen der betroffenen 

Angestellten im Sinne einer Einhaltung der 

geltenden Vereinbarung für den Detailhandel 

bewirkt werden. 

Anlass zu Diskussionen hat die Allgemeinver-

bindlicherklärung (AVE) der Vereinbarung ge-

geben. Die ARB setzt sich zusammen mit Unia 

und Syna sehr engagiert dafür ein, dass die Ver-

einbarung bis Ende 2008 allgemeinverbindlich 

erklärt werden kann. 

Allerdings musste lei-
der festgestellt werden, 
dass von Seiten des 
Gewerbeverbandes das 
Bestreben der AVE nicht 
mit ähnlicher Zielstre-
bigkeit verfolgt wird. 
Infolge des Austritts der Swiss Re Federation 

aus dem Verein Basler Detailhandel stellt sich 
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Erholte Arbeitnehmende sind produktiver, motivierter und  
leistungsfähiger am Arbeitsplatz und haben weniger Fehlzeiten.
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3 GAV im Dienstleis-
tungsbereich
Dem Gesamtarbeitsvertrag sind 

40‘000 Angestellte im Dienstleis-

tungsbereich unterstellt. Die Paritätische Kom-

mission, die den Vertrag überwacht, tagte zwei 

Mal.

Die ARB wünscht zwei Änderungen:
Eine obligatorische Weiterbildung für alle und 
ein Bekenntnis  zum Gesundheitsmanagement 
respektive eine Umsetzung wesentlicher Richt-
linien in den Betrieben.

4 ARB Verein Lehrstellen
Frau Mirjam Zopfi als Lehrstel-

lenförderin konnte acht neue 

Lehrstellen in Rechtsanwalts-

büros schaffen. Im Jahre 2006 waren es drei 

neue Lehrstellen sowie Praktikumsplätze. 

Erstaunlicherweise hat das Projekt innerhalb 

der Rechtsanwälte in der ganzen Schweiz ein 

grosses und positives Echo ausgelöst. Unter 

anderem wird der Verein künftig auch in Zürich 

tätig sein. Die Branche will jetzt verstärkt Lehr-

linge engagieren. Dem Projekt ist bis jetzt guter 

Erfolg beschieden. Es wird vom BBT finanziell 

unterstützt.
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5 Das ARB-Netzwerk 
5.1 Regierungsrätliche 
Wirtschaftsdelegation
Die ARB ist mit einer zweiköpfigen 

Delegation auch Teilnehmerin an den Gesprä-

chen mit der regierungsrätlichen Wirtschafts-

delegation des Kantons Basel-Stadt. Diese Ge-

spräche finden zwei Mal pro Jahr statt.

5.2 Tripartite Kommissionen (TPK) Basel-
Stadt und Baselland
Im Rahmen ihrer Arbeit hat sich die Tripartite 

Kommission des Kantons Basel-Stadt im ver-

gangenen Jahr vor allem mit der Arbeitsmarkt-

beobachtung befasst. Im Bereich der Mode-

branche wurden u. a. Lohnerhebungen bei Tally 

Weijl, C&A und H&M durchgeführt. Daneben 

wurden Lohnerhebungen bei Pizza Kurieren, in 

Blumengeschäften, in Optikergeschäften und in 

der Kosmetikbranche durchgeführt.

Es hat sich insgesamt gezeigt, dass in vielen der 

untersuchten Betriebe die Arbeits- und Lohn-

bedingungen in Ordnung sind. 

In Betrieben in denen festgestellt werden muss-

te, dass der orts- oder branchenübliche Lohn 

nicht eingehalten wird, fanden Verständigungs-

gespräche mit den Firmen statt. 

In praktisch allen Fällen konnte durch diese 

Kontaktaufnahme eine Anhebung der Löhne auf 

die orts-oder branchenübliche Höhe erreicht 

werden.

Am 22. Oktober 2007 trat Hansjürg Dolder als 

neuer Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit 

die Nachfolge von Frau Marie-Thérèse Kuhn als  

Präsident der TPK an. Er wurde von den anwe-

senden Kommissionsmitgliedern einstimmig 

gewählt. Anlässlich der Gesamtkommissions-

sitzung der TPK vom 5. Dezember 2007 fand 

eine Grundsatzdiskussion zur Bestimmung des 

ortsüblichen Lohnes statt. 

Auf Vorschlag des Sekretariates der TPK wur-

den Grundsätze und Vorgehensweisen festge-

legt nach denen vorzugehen ist, um den ortsüb-

lichen Lohn zu bestimmen. 

Im Kanton Basel-Landschaft wurden viele 

Kontrollen auf Baustellen durchgeführt. Dabei 

konnten Verfehlungen gegen das Entsendege-

setz festgestellt und geahndet werden. 

In Berücksichtigung 
der grossen Beschäf-
tigungszahl im Bauge-
werbe, ist der Anteil 
an Übertretungen sehr 
geringfügig. 

Es kann zusammenfassend festgestellt wer-

den, dass die bisherigen Kontrollen sicherlich 

die gewünschte Signalwirkung gebracht haben. 

Diese Feststellung lässt sich ebenfalls auf das 

Baunebengewerbe wie auch auf andere Bran-

chen übertragen. Auch in diesen Branchen gab 

es keine Beobachtungen hinsichtlich eines sys-

tematischen Lohndumpings. 
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5.3 Interregionaler Gewerkschaftsrat 
Dreiländereck (IGR)
Herr Ernst Weber hat die ARB im IGR vertreten. 

An einer Sitzung war auch Dr. Hans Furer an-

wesend.

5.4 Zusammenarbeit mit Jugend und 
Wirtschaft
Die  Organisation Jugend und Wirtschaft kann 

auf ein arbeitsintensives wie auch erfolgsrei-

ches Jahr zurückblicken. Allein in der deutsch-

sprachigen Schweiz konnten an 19 Veranstal-

tungen mit Fachreferenten zu den Themen 

WTO, Asien, Swiss Banking und Klimaerwär-

mung über 2‘400 Schüler teilnehmen. Das The-

ma «Klimaerwärmung» war selbst Bundesrat 

Moritz Leuenberger wichtig genug, um vor den 

Schülern der Pädagogischen Maturitätsschule 

Kreuzlingen aufzutreten und auf Schülerfragen 

zu antworten.

Über das ganze Jahr fanden auch die Input-The-

menhefte regen Absatz und weitere Neuausga-

ben wie z.B. Input- Hefte über «Asien» oder über 

«Ernährung und Gesundheit» und «Finanzplatz 

Schweiz» sind in Vorbereitung. 

In der welschen Schweiz fanden zwei «Swiss 

Banking Days» in Brig und Sitten VS statt.
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6.3 Vorstand 
Der Vorstand traf sich am 8. Februar 2007, 7. Mai 

2007, 6. September 2007 und am 3. November 

2007 zu seinen Sitzungen.

Folgende Personen gehören dem Vorstand an:

Hans Furer_Geschäftsführer
Alice Grolimund_Ciba_Beisitzerin
 Redaktionsteam
Felix Halmer_VdAC_Präsident
Günter Hochstadt_AV Lonza_Beisitzer
Heinz Langendorf_AV Swissmetal_Beisitzer
Inès Markovsky_NAV_Beisitzerin
Urs Meister_NAV_Beisitzer
Benno Müller_KV BL_Beisitze
 Redaktionsteam
André Pellet_NAV_Beisitzer
Barbara Pfister_Geschäftsführerin 
Gudrun Schäfer_Verband Einzelmitglieder 
 life science Beisitzerin
Ursula Schläpfer_BPV BS/AG/SO
Beisitzerin_Redaktionsteam
Roland Schlaier_Baukader_Beisitzer
Mirjam Sahli_SMV_Beisitzerin
Ernst Weber_KV BL_Vizepräsident
 Vertreter IRG
Sonja Frei-Roth_Droga Helvetica BS
 Beisitzerin
 

6 ARB Intern 
6.1 Mitgliederentwicklung
Insgesamt hat die ARB 11 Mitglieder-

verbände: KV BL Kaufmännischer 

Verband Baselland; Bankpersonalverband Aar-

gau/Basel Solothurn; NAV Novartis Angestell-

tenverband; VdAC Verein der Angestellten Coop; 

CIBAV Angestelltenverband der Ciba Speziali-

tätenchemie; BKS Baukader Schweiz, Sektion 

Basel; SMV Schweizer Musiker-Verband Sektion 

B asel; Angestelltenvereinigung Lonza Basel; An-

gestelltenvereinigung der Swissmetall Dornach; 

Verband Einzelmitglieder life science; Droga Hel-

vetica. 

Damit sind über 8‘000 Angestellte aus der Region 

unter dem Dach der ARB vereint.

Anlässlich der Vorstandssitzung vom 3. Dezember 

2007 hat sich die ARB das Ziel gesetzt, im 2008 ei-

nen neuen Verband «dazugewinnen» zu können.

6.2 Delegiertenversammlung 
Folgende Jahresziele wurden an der Delegierten-

versammlung vom 21. Juni 2007 in Muttenz ver-

abschiedet: 

Weiterentwicklung GAV Dienstleistungs- 
 bereich 
Lehrstellenförderungsprojekt Verein 
Lehrstellen ARB
Kommissionstätigkeiten
Pflege Beziehungsnetz/Apéro
Allgemeinverbindlich Erklärung der 
 Vereinbarung Detailhandel 
2 Netzausgaben
Zusammenarbeit Syna/Transfair 
 (Travail.Suisse)
Mitgliederwerbung

Vorgängig an die Delegiertenversammlung wur-

de eine Besichtigung des St. Jakobs-Stadiums 

organisiert.
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Nebst einem grösseren Angebot an Krippen 

sind einkommensunabhängige Krippentarife 

oder vollumfängliche Abzugsmöglichkeiten von 

Drittbetreuungskosten bei den Steuern gefor-

dert. 

Beide Ausgaben der Zeitschrift das Netz des 

Berichtsjahres können auf unserer Homepage 

www.arb-basel.ch heruntergeladen werden.

6.6 Dank an Mitgliederverbände und Vor-
standsmitglieder
Die Zusammenarbeit mit unseren Mitglieder-

verbänden und die Unterstützung durch die 

Vorstandsmitglieder ist eine unerlässliche Vo-

raussetzung für das Gelingen der Arbeit der 

Geschäftsstelle. Auch im Jahr 2007 haben alle 

Mitglieder des Vorstands der ARB unsere Be-

mühungen unterstützt, gute Ideen eingebracht 

und vor allem neben ihrem sonstigen Arbeit-

spensum Zeit gefunden, die Sitzungen regel-

mässig zu besuchen.  Dafür möchten sich die 

Geschäftsführenden Dr. Hans Furer und Barba-

ra Pfister ganz herzlich bedanken.

 Hans Furer Barbara Pfister

 Geschäftsführer Geschäftsführerin

 Rechtsanwalt Rechtsanwältin

 Basel, im Januar 2008

6.4 Personelles
Am 1. April 2007 hat Barbara Pfister die Nachfol-

ge von Ruth Rauschenbach als Geschäftsführe-

rin der ARB angetreten. 

6.5 Kommunikation
Die Mitgliederzeitschrift «das Netz» ist im Be-

richtsjahr zweimal mit folgenden Themen er-

schienen:

Netz Ausgabe 1/07
Rauchfreie Arbeitsplätze im Gastgewerbe
Dialog in der Sozialpartnerschaft
Entwicklungen im Gesetzesdschungel
Zum Schwerpunktthema rauchfreie Arbeits-

plätze nahmen u.a. Dr. med. Rolf Stürm, Gross-

rat FDP Basel und Felix Gutzwiler, Präventiv-

mediziner und Nationalrat, Stellung. Dem Heft 

wurde die Volksinitiative «Schutz vor Passivrau-

chen» beigelegt. 

Netz Ausgabe 2/07
Finanzierbare Krippenplätze für alle National- 
und Ständeratswahlen 2007 Barbara Pfister, 
neue Geschäftsführerin 2007
Die ARB findet es wichtig, dass die Thematik 

der familienergänzende Kinderbetreuung so-

wohl von Seiten des Staates als auch von Seiten 

der Arbeitgeber unterstützt und gefördert wird. 

Obschon in den letzten Jahren das Angebot der 

Kirppenplätze stark verbessert wurde, stellt 

es für viele erwerbstätige Eltern nicht nur aus 

organisatorischen Gründen, sondern auch aus 

ökonomischen Überlegungen eine grosse Her-

ausforderung dar, Beruf und Familie miteinan-

der zu kombinieren. 



www.arb-basel.ch

Die Angestelltenvereinigung der Region Basel 

(ARB) hat als Vertreterin der Arbeitnehmeror-

ganisationen neben der Unia einen Sitz in der 

Tripartiten Kommission des Kantons Basel-

Stadt.

Tripartite Kommissionen sind zur Umsetzung 

der drei Arten von flankierenden Massnahmen 

im Rahmen des Vollzugs der Personenfreizü-

gigkeit in der Schweiz eingesetzt worden. Die 

drei Arten von flankierenden Massnahmen zur 

Personenfreizügigkeit lauten wie folgt:

Überprüfung der Arbeitsbedingungen der 
entsandten Arbeitskräfte, also jener Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, welche  
von Unternehmen mit Sitz im Ausland für einen 
begrenzten Zeitraum in die Schweiz entsandt 
werden (Entsendegesetz).

Im Fall von Missbräuchen können gemäss den 
neuen Artikeln  Art. 360a ff des Obligatio-
nenrechtes (OR) Minimallöhne mittels Normal-
arbeitsverträgen (NAV) festgelegt werden.

In Missbrauchsfällen können die in Gesamt-
arbeitsverträgen  (GAV) enthaltenen Be-
stimmungen über den Lohn und die Arbeitszeit 
unter leichteren Voraussetzungen (Quoren) 
allgemein verbindlich erklärt werden. 

Tripartite Kommissionen haben - in anderen 

Worten ausgedrückt - die Aufgabe, den Arbeits-

markt zu beobachten. 

Werden innerhalb einer Branche oder einem 

Beruf die orts-, berufs- oder branchenüblichen 

Löhne wiederholt in missbräuchlicherweise 

unterboten, so kann die Tripartite Kommissi-

on die Allgemeinverbindlicherklärung von Ge-

samtarbeitsverträgen, oder bei deren Fehlen 

den Erlass eines Normalarbeitsvertrages beim 

Regierungsrat beantragen. Eine weitere Aufga-

be der Tripartiten Kommission besteht darin, 

die Einhaltung der Normalarbeitsverträge bzgl. 

Mindestlöhnen zu kontrollieren. 

Konkret kann der Ablauf der Tätigkeit der Tri-

partiten Kommissionen wie folgt vor sich ge-

hen:

Aufgrund der Beobachtung des Arbeitsmarktes 

kann die Tripartite Kommission bei einer ver-

dächtigen Situation eine Untersuchung durch-

führen. Stellt sie dabei missbräuchliches und 

wiederholtes Dumping fest, kann die Kommis-

sion auf drei Ebenen aktiv werden:

Bei Lohndumping sucht sie eine Verständigung 

mit den betroffenen Arbeitgebern;

Gelingt dies nicht und fehlt ein GAV, kann sie die 

Behörde ersuchen, einen NAV mit obligatori-

schen Mindestlöhnen zu erlassen;

Tripartite 
Kommission
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Oder sie kann die Behörden ersuchen, den beste-

henden GAV allgemein verbindlich zu erklären.

Die Arbeit der Kommission ist damit aber nicht 

beendet. Sie muss den Arbeitsmarkt weiter 

beobachten, eventuelle neue Missbräuche fest-

stellen und muss die beantragten Massnahmen 

weiter verfolgen beziehungsweise überprüfen. 

Erste Kontrollergebnis-
se der Jahre 2006 und 
2007 der Tripartiten 
Kommisson BS lassen 
gesamthaft den  
Schluss zu, dass die 
Personenfreizügigkeit 
für den Kanton bzw.  
die Region erfolgreich 
und ohne Schaden für 
den Arbeitsmarkt war. 

Dass in einzelnen Fällen – vor allem im Bereich 

der Branchen mit allgemein verbindlich erklär-

ten Gesamtarbeitsverträgen – Arbeitnehmende 

unter Tarif bezahlt worden sind oder zu lange 

Arbeitszeiten leisten mussten, deutet nicht auf 

eine Störung des Arbeitsmarktes hin. Diese 

Feststellungen mussten bereits früher gemacht 

werden. Sie sind jedoch nicht akzeptabel und 

werden auch nicht toleriert. Erst die flankie-

renden Massnahmen erlauben aber, gegen sie 

anzugehen und die entsprechenden Sanktionen 

auszusprechen.

Tripartite 
Kommission
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Sympany steht neu für ÖKK Basel, 
ÖKK Schweiz und KK 57

Ein wichtiger Partner der Angestellten Verei-
nigung Region Basel ist seit dem 1.1.2008 unter 
einem neuen Namen tätig. Der mit der Ange-
stelltenvereinigung Region Basel bestehende 
Rahmenvertrag wird durch Sympany ohne 
Änderungen weitergeführt.

1914 wurde die ÖKK Basel gegründet. Seither ist 

die älteste Krankenversicherung der Schweiz 

immer wieder als Pionierin im Bereich Gesund-

heitswesen aktiv. So konnte bspw. das Haus-

arztsystem (HMO) in der Schweiz eingeführt und 

verankert werden. ÖKK Basel hat zudem mass-

geblich zum sozialen Basler Krankenversiche-

rungsgesetz beigetragen. Dieses wurde 1995 in 

das heutige KVG überführt.

Auch heute ist sie an vorderster Stelle, wenn es 

darum geht, innovative Versicherungslösungen 

anzubieten. So konnten u.a. Deckungsvarianten 

für Grenzgängerinnen und Grenzgänger ge-

schaffen werden, welche einzigartig sind.

In den vergangenen Jahren ist es ÖKK Basel zu-

sammen mit ÖKK Schweiz gelungen, sich von 

der ursprünglich regionalen Krankenkasse zur 

schweizweit tätigen Versicherungsgruppe zu 

entwickeln. Um künftig noch besser auf Kunden- 

und Marktbedürfnisse eingehen zu können, ha-

ben sich ÖKK Basel/CH und KK 57 entschieden, 

neu als segmentorientierte Versicherungsgrup-

pe aufzutreten. Dazu hat die Gruppe ihre Organi-

sation gestrafft. Die neue Versicherungsgruppe 

tritt seit dem 1.1.2008 unter der einheitlichen und 

starken Dachmarke Sympany auf. Im Namen 

Sympany klingen Begriffe wie Sympathie, Com-

pany und Symphonie an.

Sympany erbringt Versicherungsleistungen „er-

frischend anders“. 400 hoch motivierte Mitarbei-

tende werden rund 200’000 Versicherte betreu-

en und einen Umsatz von 750 Millionen Franken 

erwirtschaften. Der Hauptsitz bleibt in Basel.

Die Gruppengesellschaften fügen sich wie folgt 

in das Markenhaus ein: ÖKK Basel und ÖKK 
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Schweiz treten neu als „Vivao Sympany“ auf; die 

Krankenkasse 57 als „Moove Sympany“ und das 

ÖKK-Unternehmensgeschäft als „Trust Sym-

pany“. Die drei neuen Marken stehen für mass-

geschneiderten, umfassenden Schutz sowie 

schnelle, unbürokratische und bezahlbare Hilfe.

Die Angestellten Vereinigung Region Basel ist 

überzeugt, mit dem bisherigen Partner, welcher 

nun unter dem Namen Sympany auftritt, auch 

weiterhin für die Mitglieder ein sehr vorteilhaf-

tes Preis-/Leistungsangebot zur Verfügung stel-

len zu können.

Als Mitglied der Angestelltenvereinigung Region 

Basel profitieren Sie und Ihre Familienangehö-

rigen bei den Zusatzversicherungen von einem 

attraktiven Kollektivrabatt.

Lassen Sie sich als unter  
www.sympany.ch/unternehmen ein  
persönliches Versicherungsangebot berechnen 
oder melden Sie sich via Gratisnummer:  
0800 655 655.

Sie haben die Wahl!
Erfrischend anders.
Sympany, Spiegelgasse 12, 4001 Basel

Sympany steht neu für ÖKK Basel, 
ÖKK Schweiz und KK 57
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Vorstand 16 Mitglieder
Gewerbliches Schiedsgericht  BS
Kommission für Gleichstellung von Mann und Frau BL  
Tripartite Kommission  BL + BS
ARB Verein Lehrstellen

Angestellten- 
vereinigung  
Region Basel



Dienstleistungen:  Attraktive Rabatte 
bei Sympany, Mutuel, Visana
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8‘000 Mitglieder                                             

KV Baselland (KV BL), 1‘563  

Bankpersonalverband (BPV Aargau-Basel-Solothrun), 1‘359

Novartis Angestellt.verb. (NAV), 1‘982

Verein der Angestellten Coop (VdAC), 1‘560

Angestelltenverb. CIBA Spez.-chemie (CIBAV), 613

Baukader Schweiz, Sektion BS, 78

Schweizerischer Musikerverband (SMV), 225

Angestelltenvereinigung Lonza Basel, 201

Angestelltenver. der Swissmetall Dornach, 20

Verband Einzelmitglieder life science, 401

Verband der Angestellten DrogistInnen (Droga Helvetica), 63

Delegierteversammlung

Geschäftsstelle
Stiftung Kabelnetz  

Kinderzulagenkommission  

Tripartite Kommission BS  

Paritätische Kommission GAV Detailhandel BS 

Paritätische Kommission GAV Dienstleistungsbereich 
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ARB Vorstands-
mitglieder
Verein der Angestellten Coop_VdAC
Felix Halmer
felix.halmer@coop.ch 
c/o Coop_Thiersteinerallee 12_4002 Basel_Tel. 061 336 68 74_Fax 061 336 74 29

Inés Markovsky
ines.markovsky@coop.ch
c/o Coop_Thiersteinerallee 12_4002 Basel_Tel. 061 336 68 54_Fax 061 336 71 65

Kaufmännischer Verband Baselland_KV BL_www.kvbl.ch
Christine Mangold
ch.mangold@kvbl.ch
Kaufmännischer Verband Baselland_Gestadeckplatz 8_4410 Liestal
Tel. 061 921 25 36_Fax 061 921 25 25

Josef Amstad
j.amstad@bluewin.ch_KV-Sekretariat: info@kvbl.ch
Kaufmännischer Verband Baselland_Gestadeckplatz 8_4410 Liestal
Tel. 061 921 25 36_Fax 061 921 25 25

Novartis Angestelltenverband_NAV_www.nav.ch
André Pellet
andre.pellet@novartis.com
Novartis Pharma AG_Postfach_4002 Basel_Tel. 061 324 70 44_Fax 061 324 96 29

Urs Meister
urs.meister@novartis.com
Novartis Pharma AG, Postfach_4002 Basel_Tel. 061 696 70 05_Fax 061 696 62 37

Angestelltenverband der Ciba Spezialitätenchemie_CIBAV_www.cibav.ch
Alice Grolimund-Müller
alice.grolimund@cibasc.com
Ciba Spezialitätenchemie AG_Postfach_4002 Basel_Tel. 061 636 70 35_Fax 061 636 69 90
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Verb. der Angest. Drogisten/innen_Droga Helvetica_www.droga-helvetica.ch
Sonja Frei-Roth
info@droga-helvetica.ch
Gerbergasse 26_Postfach 644_4001 Basel_Tel. 061 261 45 45_Fax 061 261 46 14 

Baukader Schweiz, Sektion Basel_BKS_www.baukader.ch
Roland Schlaier
kwconsilium@tiscalinet.ch
Froburgstrasse 11_4052 Basel_Tel. 061 312 73 24_Fax 061 311 20 68

Schweizerischer Musiker-Verband_SMV_www.smv.ch
Miriam Sahli
laboiterouge@gmx.ch
Elisabethenstrasse 38_4051 Basel_Tel. 061 272 87 05

Angestelltenvereinigung Lonza Basel
Dr. Günter Hochstadt
guenter.hochstadt@lonza.com
Lonza AG_Münchensteinerstr. 38_4002 Basel_Tel. 061 316 85 04_Fax 061 316 95 04

Angestelltenvereinigung der Swissmetal Dornach
Heinz Langendorf
heinz.langendorf@swissmetal.com
Werk Dornach_Weidenstrasse 50_4143 Dornach_Tel. 061 705 33 36_Fax 061 705 32 23 

Bankpersonalverband (BPV Aargau-Basel-Solothurn)_www.sbpv.ch
Ursula Schläpfer
ursula.schlaepfer@credit-suisse.com 
Geschäftsstelle Dr. Hans Furer_ha.furer@bluewin.ch_Gerbergasse 26_4001 Basel

Verband Einzelmitglieder life science_www.angestellte.ch
Dr. Gudrun Schäfer
gschaefer@dplanet.ch 
Schauenburgerstrasse 55_4410 Liestal_Tel. 061 302 27 10
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Ich möchte der folgenden Angestelltenvereinigung beitreten:

 Verein der Angestellten Coop VdAC  40.— Fr

 Verein der Angestellten Coop Basel Liestal Fricktal   80.— Fr
 Teilzeit und Aushilfe  40.— Fr

 Kaufmännischer Verband Baselland KV BL  130.— Fr

 Bankpersonalverband Aargau-Basel-Solothurn   130.— Fr

 Novartis Angestelltenverband NAV  100.— Fr

 Baukader Schweiz, Sektion Basel   300.— Fr

 Schweizerischer Musiker-Verband SMV   288.— Fr

 Angestelltenverband der Ciba Spezialitätenchemie CIBAV  80.— Fr

 Verband der angestellten Drogistinnen und Drogisten  90.— Fr

 Angestelltenvereinigung Lonza Basel 40.— Fr

 Angestelltenvereinigung der Swissmetal Dornach 156.— Fr

Name Vorname

Adresse

Telefon Privat Telefon Geschäft

Arbeitgeber Name, Adresse

Bitte senden Sie diesen Talon an:

arb Angestellten Vereinigung Region Basel_Gerbergasse 26_4001 Basel

Per Fax: 061 261 46 18 oder per E-Mail: info@arb-basel.ch  

Werden Sie heute noch Mitglied  
der Angestelltenvereinigung Ihrer 
Branche in der Region Basel.

✂



Redaktonsleitung
Dr. Hans Furrer

Barbara Pfister

Kontaktadresse
Dr. Hans Furer

Gerbergasse 26

Postfach 644

4001 Basel

Tel 061 261 45 45

Fax 061 261 46 18

Gestaltung
Stauffenegger + Stutz

Visuelle Gestalter HFG, Basel

Druck
Werner Druck, Basel

Auflage 
9300 Exemplare



Ihre Krankenversicherung sollte 
nicht komplizierter sein als Ihre Krankheit.
Wir bei Sympany machen Ihnen das Leben einfacher. Als Partner von ARB 
bieten wir Ihnen viele Vorteile. So profi tieren Sie und Ihre Familienangehörigen 
zum Beispiel von besonders attraktiven Rabatten und vereinfachten Aufnahme-
bedingungen. Mehr Informationen und die Berechnung Ihrer individuellen, 
vergünstigten Prämie unter www.sympany.ch/unternehmen
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